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§ 8
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Ver

kündung in Kraft.

Berlin, den 27. Mai 1959

Volkskammer 
der Deutschen Demokratischen Republik

Ständiger Ausschuß 
für die örtlichen Volksvertretungen

M a t e r n  K e l l e r
Vorsitzender Sekretär * §

Anordnung 
über die steuerlichen Vergünstigungen 

für Produktionsgenossenschaften werktätiger 
Fischer und ihre Mitglieder.

Vom 6. August 1959

Auf Grund des § 13 der Abgabenordnung vom 
22. Mai 1931 (RGBl. I S. 161) wird folgendes angeordnet:

§ 1
Steuerbefreiung 

der Produktionsgenossenschaften werktätiger Fischer

Die Produktionsgenossenschaften werktätiger Fischer 
der Binnenfischerei und die Produktionsgenossenschaf
ten werktätiger See- und Küstenfischer sind bis zum 
Inkrafttreten einer Neuregelung der Besteuerung dieser 
Produktionsgenossenschaften von allen Steuern befreit.

§ 2
Besteuerung der Mitglieder der Produktions

genossenschaften werktätiger Fischer

(1) Die Vergütungen der Mitglieder für die geleisteten 
Arbeitseinheiten unterliegen der Einkommensteuer. Die 
Einkommensteuer ist nach dem der Verordnung vom 
15. Oktober 1953 zur Änderung der Besteuerung des 
Arbeitseinkommens — 2. AStVO — (GBl. S. 1031) bei
gefügten Monatssteuertarif G und bei der Jahresver
anlagung nach der Jahressteuertabelle zu bemessen. Der 
bisherige Zuschlag in Höhe von 10 °/o des sich nach 
Steuertarif G ergebenden Steuerbetrages entfällt ab 
dem Kalenderjahr 1958.

(2) Produkte, die die Mitglieder neben der Barabgel
tung der Arbeitseinheiten erhalten, sind nach Erzeuger
preisen zu bewerten und den Vergütungen hinzu
zurechnen.

(3) Steuerfrei ist der Teil der Arbeitsvergütungen, der 
aus der Veräußerung von Übersollmengen durch die 
Produktionsgenossenschaft erzielt wird. Der steuerfreie 
Betrag ergibt sich aus der Anwendung des prozentualen 
Verhältnisses der Erlöse der Produktionsgenossenschaft 
aus Übersollmengen zu den Gesamterlösen auf die 
Summe der Arbeitsvergütungen zuzüglich der Fondszu
führungen, der von der Produktionsgenossenschaft zu 
zahlenden SV-Beiträge (Genossenschaftsanteil) und der 
Unfallumlage des betreffenden Jahres. Der sich aus dem 
Verhältnis des steuerfreien Betrages zur Summe der 
Arbeitsvergütungen ergebende Prozentsatz ist für die 
Berechnung des steuerfreien Betrages des einzelnen 
Mitgliedes maßgebend. Der Rat des Bezirkes, Abteilung 
Finanzen, wird ermächtigt, für Produktionsgenossen

schaften, die neben den Einnahmen aus dem Fischfang 
noch Einnahmen aus einem Verarbeitungsbetrieb oder 
aus einem Nebenbetrieb erzielen, den Prozentsatz der 
steuerfreien Einnahmen aus Übersollmengen nach dem 
Verhältnis der Einnahmen aus Übersollmengen zu den 
Einnahmen aus den Fangerlösen festzulegen.

(4) Unterhalten Produktionsgenossenschaften werk
tätiger Fischer Verarbeitungsbetriebe oder Neben
betriebe und arbeiten die Mitglieder der Genossen
schaft in diesen Betrieben nach festgelegten Arbeits
normen, so kann die Grundvergütung nach den Bestim
mungen des Abs. 1 und die Mehrleistungsvergütung 
dieser Mitglieder mit einem Steuersatz von 5 %> besteu
ert werden;

(5) Die Zuwendungen, die den Mitgliedern der Schiffs
besatzung auf Grund des § 9 der Seemannsordnung vom 
16. April 1953 (GBl. S. 583) gewährt werden (z. B. freie 
Verpflegung oder ein entsprechendes Verpflegungsgeld), 
sind steuerfrei.

(6) Einnahmen, die Mitglieder neben ihrer Tätigkeit 
in der Produktionsgenossenschaft durch individuellen 
Fischfang entsprechend den im Statut festgelegten Be
dingungen erzielen, bleiben steuerfrei.

(7) Die Einnahmen für die an die Produktionsgenos
senschaft zur Nutzung überlassenen Fischereigeräte, 
Fahrzeuge und Fischereieinrichtungen sind steuerfrei.

(8) Die Verkaufserlöse und Veräußerungsgewinne für 
die in die Produktionsgenossenschaft eingebrachten oder 
an die Produktionsgenossenschaft verkauften Fischerei
fahrzeuge, Fischereigeräte, Einrichtungen und Fischerei
rechte unterliegen beim Mitglied der Produktionsgenos
senschaft nicht der Besteuerung.

(9) Mitglieder der Produktionsgenossenschaften werk
tätiger Fischer sind:

a) nach Eintritt in die Produktionsgenossenschaft mit 
den von ihnen in die Produktionsgenossenschaft 
eingebrachten Fischereirechten, Fischereigeräten, 
Fahrzeugen und Einrichtungen ab dem nächsten 
Fälligkeitstermin von der Vermögensteuer und 
Grundsteuer befreit;

b) mit ihren Forderungen an die Produktionsgenos
senschaft von der Vermögensteuer befreit.

§ 3
Entrichtung der Steuern

(1) Die von den Mitgliedern der Produktionsgenossen
schaften werktätiger Fischer zu entrichtenden Steuer
beträge sind von den Produktionsgenossenschaften im 
Steuerabzugsverfahren nach der Monatstabelle einzu
behalten und monatlich bis zum 10. des folgenden 
Monats mit einem listenmäßigen Nachweis an den zu
ständigen Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, ab
zuführen.

(2) Nach Abschluß des Jahres ist von der Abteilung 
Finanzen des Rates des Kreises eine Jahresveranlagung 
der Einkommensteuer vorzunehmen, bei der die Jahres
steuertabelle anzuwenden ist. Die geleisteten Monats
zahlungen sind anzurechnen. Die Einnahmen aus der 
Jahresendabrechnung sind in dem Jahr zu erfassen, in 
dem sie erwirtschaftet wurden.


